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§ 30 GebAG Kosten für die Beziehung
von Hilfskräften

 GebAG - Gebührenanspruchsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2021

§ 30.

Dem Sachverständigen sind die Kosten für Hilfskräfte so weit zu ersetzen, als deren Beiziehung nach Art und Umfang

seiner Tätigkeit unumgänglich notwendig ist. Zu diesen Kosten zählen

1. 1.die Kosten, die der Sachverständige für die Arbeitsleistung der Hilfskräfte aufwenden muß, soweit sie das

übliche Ausmaß nicht übersteigen;

2. 2.die Reise- und Aufenthaltskosten der Hilfskräfte unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen über die

Gebühr der Zeugen (§§ 6 bis 15).

In Kraft seit 01.05.1975 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gebag/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/gebag/paragraf/6
file:///

	§ 30 GebAG Kosten für die Beziehung von Hilfskräften
	GebAG - Gebührenanspruchsgesetz


